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Farktion DIE HANNOVERANER
( Anfrage Nr. 2540/2012 )

Eingereicht am 05.11.2012 um 13:59 Uhr.

Ratsversamlung 15.11.2012

Anfrage der Fraktion DIE HANNOVERANER  zu Kontakten  hannoverscher Jugendzentren zu 
extremistischen Organisationen und die Konsequenzen , die die Stadt seit 2007 daraus 
gezogen hat. 

Am 18.01.2007 wurde im Rat eine Anfrage zu den vertraglichen Verpflichtungen der 
Stadt bei UJZ's Glocksee und Kornstraße gestellt. (DS 23/2007)

Auf die 3. Teilfrage der Anfrage (Ist die Verwaltung damit einverstanden, dass sich 
in einem mit öffentlichen Geldern unterstützten UJZ eindeutig verfassungsfeindliche 
Gruppierungen treffen?) antwortete die Verwaltung damals, im Januar 2007, wie 
folgt:

(Maßgeblich ist hier vor allem der fett gedruckte und unterstrichene Teil der 
Antwort).

„Der Träger des UJZ Kornstraße, der "Verein zur Förderung politischer 
Jugendkulturen e.V.", hat am 16.11.06 eine Veranstaltung zum Thema „50. 
Jahrestag des KPD-Verbots" durchgeführt. Als Referent war unter anderem ein 
Mitglied der DKP angekündigt. Diese Veranstaltung war — wie auch sonst nicht 
üblich — weder bei einer Dienststelle der Stadt angezeigt, noch sonst in 
irgendeiner Weise abgestimmt worden. Die Landeshauptstadt Hannover kann 
deshalb auch keinerlei Verantwortung für Form oder Inhalt dieser Veranstaltung 
oder ihrer einzelnen Teile übernehmen. Vielmehr entspricht es dem Grundsatz der 
Trägerautonomie, dass die anerkannten Träger der Jugendarbeit im Rahmen ihrer 
Tätigkeit eigenverantwortlich über Inhalte, Formen und Teilnehmer ihrer Jugend- 
und Bildungsarbeit nach Maßgabe des § 75 SGB VIII entscheiden. Diese Vorschrift 
regelt, dass die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätigen Träger der freien 
Jugendhilfe u. a. die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche 
Arbeit bieten müssen.

Die Stadt verfügt weder über Kompetenzen noch Mittel, die allein in der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit bei Freien Trägern jährlich stattfindenden etwa 3.000 
Veranstaltungen inhaltlich zu überwachen oder gar zu genehmigen.

Allerdings vertritt die Stadt ganz generell die Auffassung, dass sich politische 
Jugendbildungsarbeit dabei am Spektrum der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung zu orientieren hat. Ob eine Veranstaltung, die die Thematik von 
Parteiverboten zum Gegenstand hat, diesen Rahmen bereits sprengt, oder im 
Rahmen pluralistisch-demokratischer Willensbildung ganz grundsätzlich zu 
tolerieren ist, auch dann, wenn potenziell Betroffene daran teilnehmen, sei 
dahingestellt.
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Die Verwaltung wird jedenfalls den in der Anfrage g eschilderten Vorgang zum 
Anlass nehmen, alle Träger der Jugendbildungsarbeit  auf ihre genannte 
grundsätzliche Position aufmerksam zu machen. Sollt en es bekannt werden , dass  
einer oder mehrere Träger gegen diese Auffassung  w iederholt verstoßen , würde die  
Verwaltung den Rat entsprechend informieren ; entsprechende Konsequenzen 
blieben dann den Beschlüssen der Vertretungskörpers chaft überlassen."

Wir fragen daher die Verwaltung : 
1. Seit der Anfrage sind fast 6 Jahre vergangen. Ist die Verwaltung der Meinung, dass 

sich die Träger seitdem an die Vorgaben gehalten haben, so dass die Verwaltung 
keinen Anlass sah, den Rat entsprechend zu informieren?

2. Was sagt die Verwaltung dazu, dass in einem hannoverschen UJZ z.B. die 
Vorbereitungen zu illegalen Störaktionen des G8 Gipfels 2008 in Heiligendamm 
organisiert wurden und dass ein einziger problemloser Klick auf die Internetseite der 
linksextremen „Roten Hilfe" (Ortsgruppe Hannover) zeigt, in welchem hannoverschen 
Jugendzentrum man die „Rote Hilfe" am besten erreicht?

3. Woran liegt es, dass von Seiten der Verwaltung in den letzten Jahren kein Versuch 
unternommen wurde, die Verbindungen eines mit städtischen Geldern geförderten 
UJZ in die linksextreme Szene zu unterbinden? Und wäre diese Unterlassung auch 
dann der Fall gewesen, wenn ein UJZ Kontakte zur rechtsradikalen Szene 
unterhielte?

Jens Böning

Hannover / 05.11.2012


